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Auf die körperliche Beschaffenheit und Entwicklung der
Kinder nimmt das Volksschulgesetz nur insoferne Rücksicht, als
unter die Unterrichtsgegenstände Leibesübungen — seit 1883 nur
für Knaben obligat — aufgenommen und von der Schulpflicht
jene Kinder enthoben sind, „denen ein dem Unterrichtszwecke
oder Schulbesuche hinderliches geistiges oder schwe es körper¬
liches Gebrechen anhaftet“* § 63 des Reichsvolksschulgesetzes be¬

stimmt, daß jede Schule die erforderlichen den Bedürfnissen des

Unterrichts und der Gesundheitspflege entsprechenden
Schullokalitäten besitzen soll und der Normalerlaß des k. k. Unter¬
richtsministeriums vom 9. Juni 1873 hat in Ausführung dieser
Bestimmung die näheren Anordnungen über die Ausführung der
Schulbauten getroffen, welche durch spätere Verordnungen für
einzelne Länder (Bukowina 8* Juni 1890, Z. 9782, Niederöster¬
reich 23. November 1905, Z. 176.162/11) den Fortschritten der
Hygiene entsprechend teilweise abgeändert wurden.

Bei der Aufnahme der Lehramtskandidaten in die Lehrer¬
und Lehrerinnenbildungsanstalten wird der Nachweis der physi¬
schen Eignung für das Lehramt durch die Vorlage eines amts¬
ärztlichen Zeugnisses gefordert und durch den Erlaß des böhmi¬
schen Landesschulrates vom 28. Juni 1879, Z. 9065 angeordnet,
daß nicht vollsinnige oder mit Sprachgebrechen behaftete Kandi¬
daten von der Aufnahme in die Lehrer- beziehungsweise Lehre¬
rinnenbildungsanstalten auszuschließen sind.

Durch § 29 des Reichsvolksschulgesetzes wird angeordnet,
daß die Lehramtskandidaten dort, wo sich dazu die Gelegenheit
findet, mit der Methode des Unterrichts für Taubstumme und
Blinde, sowie mit der Organisation einer gut eingerichteten Klein¬
kinderbewahranstalt (Kindergarten) bekannt zu machen sind.

Für die Evidenzhaltung der bresthaften (taubstummen,
blinden, schwachsinnigen, krüppelhaften) Kinder ist dadurch vor¬

gesorgt, daß in weiterer Ausdehnung der Bestimmung des § 3,

lit c, des Reichssanitätsgesetzes vom 30. Mai 1870 durch Ver¬
ordnungen und Landessanitätsgesetze außer der Evidenthaltung
und Ueberwachung der Findlinge, Taubstummen, Geisteskranken
und Kretins auch die Evidenthaltung und Ueberwachung der
Pflege der Blinden und Krüppelhaften durch die Gemeinde- und
Distriktsärzte vorgeschrieben wurde.

Mit der Verordnung des Unterrichtsministeriums vom 8. Juni
1883, Z. 10.618, wurde die Verfügung getroffen, daß die Kandi-
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